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Schriftſteller, wie Kellner, M Herbert, Th Voigt, A Weiß, Meſchler,ohne weitere erſichtliche Ordnung aneinander gereiht, daß die kir Zeitöfters berückſichtigt erſcheint, darunter recht viele are Perlen von Gedanken
und Erziehungsgrundſätzen. Lehrperſonen, die eS mit ihrer ufgabe ern nehmen,Aben hier eine ſtandesgemäße geiſtige Zugabe Jum äglichen Frühſtück.
170 Kommentar zu dem Dekrete über die Form der Verlöbniſſe und

der Eheſchließung vom Auguſt 1907 Von oſef Karſt, Domvikar.
Limburg Lahn 1908 Vereinsdruckerei. 8 49 r— „ — 96

Das Büchlein, das wir hiemit zur Anzeige bringen, enthält zunäch den
lateiniſchen Text und eine eutſche Ueberſetzung des bekannten Dekretes Ne temere

1—11). mne Arze Vorgeſchichte des Dekretes 12—15 bildet dann den
Uebergang 3 deſſen Erklärung nach ſeinen einzelnen Nummern und Paragra  en15—4 Unter Berückſichtigung der von der Uunterm Februar —1908
gegebenen Entſcheidungen. Unter dieſem Geſichtspunkte verdient Aher die Schriftden Vorzug vor ähnlichen vor dieſen Entſcheidungen erſchienenen Arbeiten. DurchBeigabe von Formularien für den erlöbnisabſchluß, wie ſie ſich un einigenOrdinariats-Inſtruktionen finden, hätte das Büchlein noch größere Brauchbarkeitgewinnen können Da für die etwaigen Berührungen des Dekrete mit der
ſtaatlichen Ehegeſetzgebung auf das des eu  en Reiches verwieſenwird, eignet ſich der Kommentar vorzugsweiſe für den Klerus Deutſchlands.

St Florian. Dr. Moisl
18) Aus Kanzlei und Kammer. Erörterungen zur kurialen Hof

und Verwaltungsgeſchichte um XIII., XIV und Jahrhundert. Von
aul Maria Baum garten. Bullatores-Taxatores-Domorum CUT-

Freiburg 907 Herderſche Verlagshandlung. Gr U.
412

Ohne Frage iſt für die richtige Auffaſſung der Kirchengeſchichte des Mittel
alters die Kenntnis des päpſtlichen Hof⸗ und Verwaltungsweſens von einer nichtunterſchätzenden Bedeutung. an hat Er in letzter Zeit auch mit Rechtgerade der Erforſchung der Verwaltungsurkunden ern beſonderes Augenmerkzugewendet. Das vorliegende erk berückſichtigt vornehmlich die uriale Kanzlei⸗Und Kammergeſchichte von Innozenz III angefangen bis Ausgang des Mittel⸗
alters; behandelt aber Uunter dieſem Titel noch manch anderes, das vielleichtſtrenge genommen nicht mehr in dieſen Rahmen gehört. Doch ird dies
niemand dem Verfaſſer 3Um Vorwurfe machen, ſondern um Gegenteile ſich der
intereſſanten Mitteilungen erfreuen, die gelegentlich vom Autor gegeben werden
Der umfangreiche Stoff teilt ſich V folgende Abſchnitte: iſte der SiegelbeamtenIm XIV und Vd rhundert Das Uriale Wohnungsweſen und das
Siegelamt Die Familie der Bullatoren Die Ernennung und Vereidigungder Bullatoren Die Ausſtattung des Siegelamtes Die StempelſchneiderDie Vernichtung des Namensſtempels nach dem Tode des Papſtes Der
Gebrauch der Bulla defecetiva vor der Krönung eines Papſtes Die Beſiegelungder Urkunden Die Auslieferung der Urkunden und die CUuTSOTEeS Die
angelegenheiten des Siegelamtes Außergewöhnliche Tätigkeit der Bullatoren

Privilegien der Siegelbeamten.
Beigegeben iſt ein Urkundenanhang, ein chronologiſches Verzeichnis aller

um Texte vorkommenden datierten Urkunden und andſchriftenauszüge; endlichfolgen Verzeichniſſe der vorkommenden Päpſte, Kardinäle und Hofbeamten ſowie der Verwaltungsbeamten mm inneren und äußeren Dienſte der Kurie.
Des öftern hat der gewiegte Diplomatiker Gelegenheit, ſich mit den be

kannten iekam pſchen diplomatiſchen Unterſuchungen auseinanderzuſetzen und
dürfte manches Reſultat, das bisher als ganz er gegolten, Ar die QAuUm
gartenſche orſchung zum mindeſten mit Recht In Zweifel gezogen werden.


